
Infoblatt zum Betrieb von Sportstätten & Sportanlagen, 

Training * 

Stand 09.11.2021 

* Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen immer nur den aktuellen Stand darstellen. Bitte 

informieren Sie sich deshalb vor Ihrer Veranstaltung nochmal über die aktuellen Regelungen.  

Generell gilt beim Freizeit- und Amateursport in Sportstätten wie Sportplätzen, 

Schwimmbädern, Fitnessstudios folgendes:  

Welche Anforderungen müssen erfüllt sein?  

 Der/Die Veranstalter*in/Anbieter*in muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, 

es ist schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu 

zählt insbesondere: 

o Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen. 

o Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen. 

o Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen. 

o Die rechtzeitige und verständliche Information der Sportlerinnen und Sportler 

über die geltenden Hygienevorgaben. 

o Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen 

Behörde und über die Umsetzung Auskunft erteilen. 

 

 Bei Nutzung kommunaler Einrichtungen und Hallen muss das Konzept vorab der 

Gemeindeverwaltung vorgelegt werden.  

Allgemeine Hygieneregelungen 

 In geschlossenen Räumen müssen alle Sportlerinnen und Sportler einen Genesenen- 

oder Geimpften-Nachweis oder einen negativen Testnachweis vorlegen. Dies gilt auch 

für Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter, unabhängig 

vom Anstellungsverhältnis oder Ehrenamt. Für die Ausübung von Sport zu dienstlichen 

Zwecken, Reha-Sport und Spitzen- oder Profisport ist ein Testnachweis nicht 

erforderlich. 

 

 Der kurzfristige Aufenthalt im Innenbereich, um Kinder in die Obhut der Trainerinnen 

und Trainer oder Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu übergeben oder von diesen 

wieder abzuholen, ist nicht-immunisierten Personen auch ohne Testnachweis 

gestattet.  

 

 Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden 

sein. 

 

 Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- 

und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer 

beruflichen Schule müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro 



Woche in der Schule getestet werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer 

Schulbescheinigung, einer Kopie des § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 

letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen 

Nachweises der Schule. 

 

 Nicht-immunisierten Personen, die Sport im Freien ausüben, ist die Benutzung der 

Toiletten einer Sportanlage auch ohne Testnachweis gestattet. Umkleiden, Duschen, 

Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen dürfen von nicht-immunisierten 

Personen ohne negativen Testnachweis jedoch nicht genutzt werden. Davon 

ausgenommen sind für die Einzelnutzung durch eine konkrete Person, wie etwa den 

Schiedsrichter, reservierte Einrichtungen. 

 

Abstands- und Maskenpflicht 

 Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen. Während des Sports muss keine Maske 

getragen werden.  

 

 Abseits des Sports (z.B. bei Ankunft oder in Umkleiden) sollte der Abstand von 1,5m 

eingehalten werden.  

 

 Bei der Nutzung von Duschen und Umkleiden sind die AHA-Regeln (Abstand, Maske, …) 

ebenfalls einzuhalten.  

 

Kontaktdatenerhebung 

 Kontaktdatenerhebung aller Teilnehmenden (hierfür können auch inzwischen 

erhältliche Apps genutzt werden):  

 

o Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 

 

o Die Daten müssen für 4 Wochen aufbewahrt und danach gelöscht werden. Es 

ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Daten 

erlangen.  

 

o Wenn Personen die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, müssen sie von 

der Teilnahme ausgeschlossen werden.  

 

 Bei der privaten Sportausübung auf öffentlich und uneingeschränkt zugänglichen 

Sportanlagen und Sportstätten müssen die Kontaktdaten nicht erhoben werden. 

 

 Der/Die Veranstalter*in/Anbieter*in ist für die Überprüfung der Genesenen-, 

Geimpften- und Getesteten-Nachweise sowie für die Einhaltung der Vorgaben 

verantwortlich. 



Stufenabhängige Regelungen 

Im Anhang finden Sie eine Übersicht der aktuellen Stufenregelungen. Hier ein Überblick:  

Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist 

bei nicht geimpften und nicht genesenen Personen ausreichend.  

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test 

erforderlich ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest 

ausreichend. 

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 2G-Regel. Im Freien gilt die 3G-Regel – wobei 

hier ein negativer PCR-Test erforderlich ist. 

 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (in geschlossenen Räumen in der Warnstufe und im 

Freien in der Alarmstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (geschlossene Räume in 

der Alarmstufe) sind:  

 Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- 

und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer 

beruflichen Schule.  

 Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.  

 Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein 

entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.  

 Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen 

Impfkommission (STIKO) gibt.  

 Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

eine Impfempfehlung der STIKO gibt.  

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Schnelltest.  

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell 

in allen Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot 

ausgenommen. 

 

Nähere Informationen finden Sie unter:  

Kultusministerium - CoronaVO Sport (km-bw.de) 

FAQ Corona-Verordnung: Baden-Württemberg.de (baden-wuerttemberg.de) 

 

 

 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-sport
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/


 


